

	[bookmark: _heading=h.qqhzrhgllnou]Aussteller (Bezeichnung und vollständige Anschrift der steuerbegünstigten Einrichtung):
{{ABSENDER_ZEILE}}




Version: Dezember 2025		

Bestätigung über Geldzuwendungen
Im Sinne des § 10b des Einkommensteuergesetzes an eine der in § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes bezeichneten Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen

	Name und Anschrift des Zuwendenden:
[Vorname Nachname], [Strasse], [PLZ Ort]



	Betrag der Zuwendung - in Ziffern – 
[bookmark: bookmark=id.himdtdzbgzfp]300,00 €
	- in Buchstaben –
[Betrag in Buchstaben] Euro
	Tag der Zuwendung
[bookmark: bookmark=id.d3xenjl47ip4]02.12.2025



[bookmark: bookmark=id.mcn4ak37nya4][bookmark: bookmark=id.ijlfuvo0lu98]Es handelt sich um den Verzicht auf Erstattung von Aufwendungen		Ja  ☐	Nein  ☒

☒	Wir sind wegen Förderung mildtätiger und gemeinnütziger Zwecke nach dem Freistellungsbescheid bzw. nach der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid des Finanzamtes Kassel I StNr. 25 250 67404 vom 03.07.2025 für den letzten Veranlagungszeitrum 2022 bis 2024 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit.


	Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung (Angabe des begünstigten Zwecks / der begünstigten Zwecke)
allgemein
verwendet wird.







{{ORT_DATUM}}
(Ort, Datum und Unterschrift des Zuwendungsempfängers)







Hinweis:
Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung erstellt oder veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer (§ 10b Abs. 4 EStG, § 9 Abs. 3 KStG, § 9 Nr. 5 GewStG).

Diese Bestätigung wird nicht als Nachweis für die steuerliche Berücksichtigung der Zuwendung anerkannt, wenn das Datum 
des Freistellungsbescheides länger als 5 Jahre bzw. das Datum der Feststellung der Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach § 60a Abs. 1 AO länger als 3 Jahre seit Ausstellung des Bescheides zurückliegt (§ 63 Abs. 5 AO).
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VORSORGE FUR DIE ZUKUNFT VON MENSCHEN MIT AUTISMUS
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VORSORGE FUR DIE ZUKUNFT VON MENSCHEN MIT AUTISMUS




